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10.2 In die UnterstOtzungsliste dOrfen sich nichteintragen:

a) die in einem Wahlvorschlag aufgefuhrten sich bewerbenden Personen und Ersatzleute,

b) Wahlberechtigte, die sich in eine andere unterstOtzungsliste eingetragen haben,

c) Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterzeichnet haben.

10.3 Während der Eintragungszeiteri st in dem Gebäude, in dem sich der Eintragungsraum befindet, sowie unmittelbar vor
dem Zugang zu dem Gebäude jede Behinderung oder erhebliche Belästigung der sich Eintragenden verboten.

10.4 Die Zurücknahme gültiger Unterschriften ist wirkungslos.

10.5 Die Einzelheiten über die Eintragungsfristen, die Eintragungsráume, die Offnungszeiten und die Ausstellung von
Eintragungsscheinen an kranke Personen oder Menschen mit kärperlicher Behinderung werden von der Gemeinde/Stadt
gesondert bekannt gemacht.

11. Zurücknahme von Wahlvorschlägen 59. Tag vordemWah5ag

Die Zurücknahme der Wahlvorschlage im Ganzen istnur bis zum 08. Januar 2026, 18 Uhr zulassig,
Uber die Zurücknahme von Wahlvorschlägen rn Ganzen beschIieIen die Wahlvorschlagstrager in gleicher Weise wie
über die Aufstellung der Wahlvorschlage. Die beauftragte Person kann durch die Aufstellungsversammlung verpflichtet
werden, unter bestimmten Voraussetzungen den Wahlvorschlag zurückzunehmen.

Datum . I

11.12.2025

Angeschlagen am: 11.12.2025

Veröffentlichtam: 11.12.2025

_____ H.

Abgenommen am:
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im/in der Homepage der Gemeinde HeRdorf


